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Mandanteninformation für Sonstige Steuern 
1. Anzeigepflichten für Notar und Steuerschuldner bestehen selbstständig nebeneinander 

§ 16 Abs. 5 GrEStG steht einer Aufhebung der Grunderwerbsteuer nach § 16 Abs. 2 GrEStG 
nicht entgegen, wenn der Notar den Erwerbsvorgang zwar nicht innerhalb der für ihn geltenden 
Frist anzeigt, seine Anzeige bei dem zuständigen Finanzamt aber noch innerhalb der für den 
Steuerschuldner geltenden Frist eingeht. 
Hintergrund 

Die Klägerin war an einer Objektgesellschaft (GmbH) mit 90,1 % beteiligt. Die restlichen 9,9 % hielt ei-
ne AG. Die GmbH war Eigentümerin eines Wohn- und Geschäftshauses. 

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 22.12.2016 verkaufte die AG ihren Anteil an der GmbH an die 
Klägerin. Die Klägerin wurde bei Vertragsschluss durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäfts-
führer (A) vertreten. Die AG wurde durch eines ihrer Vorstandsmitglieder (B) vertreten. 
Nach der Vertretungsregelung der AG konnte die Gesellschaft nur durch 2 Vorstandsmitglieder (zu-
sammen) vertreten werden. B handelte daher zum einen als Vorstand der AG und zum anderen für 
den Mitvorstand (C). Insoweit stand seine Erklärung unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Ge-
nehmigung, die nach der ausdrücklichen Regelung im Vertrag mit Zugang beim Notar wirksam werden 
sollte. C genehmigte den Vertrag am 23.12.2016. Die Genehmigung des C ging dem Notar am 
30.12.2016 zu. 

Am 30.12.2016 übersandte der beurkundende Notar eine Kopie des Vertrags an das für die Besteue-
rung von Körperschaften zuständige Finanzamt. Bei dem für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer 
zuständigen Finanzamt ging die Veräußerungsanzeige samt Kopie des Vertrags vom 22.12.2016 (erst) 
am 12.1.2017 ein. 
Mit Bescheid vom 2.5.2018 setzte das Finanzamt gegen die Klägerin Grunderwerbsteuer fest. 

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 12.6.2018 trat die Klägerin 9,9 % ihrer Anteile an der GmbH 
wieder entgeltlich an die AG ab. Am 19.6.2018 beantragte sie die Aufhebung des Grunderwerbsteuer-
bescheids nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG. 
Mit Schreiben vom 28.6.2018 lehnte das Finanzamt den Antrag auf Aufhebung der Steuerfestsetzung 
ab. Der Aufhebung stehe § 16 Abs. 5 GrEStG entgegen. Der Vertrag vom 22.12.2016 sei erst am 
12.1.2017 und damit nicht fristgerecht i. S. d. § 18 Abs. 3 GrEStG beim Finanzamt angezeigt worden. 

Die Klage auf Aufhebung der geänderten Grunderwerbsteuerfestsetzung nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 
GrEStG hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des FG stand der Aufhebung die Frist des § 16 Abs. 5 
GrEStG entgegen. Weder die Klägerin noch der beurkundende Notar hätten den Erwerbsvorgang der 
Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts nach §§ 18, 19 GrEStG fristgerecht angezeigt. 

Entscheidung 

Auf die Revision der Klägerin hin hat der BFH die Vorentscheidung aufgehoben und das Finanzamt 
verpflichtet, die streitigen Grunderwerbsteuerbescheide aufzuheben. Die Voraussetzungen für die Auf-
hebung der Steuerfestsetzung nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG seien erfüllt. § 16 Abs. 5 GrEStG stehe 
der Aufhebung der Steuerfestsetzung nicht entgegen. 

§ 16 Abs. 5 GrEStG schließt den Anspruch auf Aufhebung der Steuerfestsetzung aus, wenn ein Er-
werbsvorgang i. S. d. § 1 Abs. 3 GrEStG zwar innerhalb von 2 Jahren seit der Entstehung der Steuer 
rückgängig gemacht, aber nicht fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt wurde. Die Vor-
schrift dient einerseits der Sicherung der Anzeigepflichten aus §§ 18 und 19 GrEStG und soll anderer-
seits dem Anreiz entgegenwirken, durch Nichtanzeige einer Besteuerung den in dieser Vorschrift ge-
nannten Erwerbsvorgängen zu entgehen. 

Die Anzeigepflichten für den Notar nach § 18 GrEStG und für den Steuerschuldner nach § 19 GrEStG 
bestehen grundsätzlich selbstständig nebeneinander. Die Wirkungen der Anzeigen können jedoch bei 
der Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG unter bestimmten Voraussetzungen dem anderen Anzeige-
pflichtigen zugerechnet werden. 
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Die Anzeigepflichten nach §§ 18, 19 GrEStG sind innerhalb von 2 Wochen zu erfüllen, knüpfen jedoch 
für die verschiedenen Anzeigepflichtigen an verschiedene Ereignisse an und können deshalb zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten beginnen. 

Ein Notar hat über einen Rechtsvorgang, den er beurkundet hat, nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 
Satz 1 GrEStG innerhalb von 2 Wochen nach der Beurkundung Anzeige zu erstatten, auch wenn die 
Wirksamkeit des Rechtsvorgangs von einer Genehmigung abhängig ist. 

Ein Gesellschafter hat ein Rechtsgeschäft innerhalb von 2 Wochen, nachdem er von dem anzeige-
pflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten hat, anzuzeigen. Voraussetzung dafür ist, dass das Rechtsge-
schäft wirksam ist. Anderenfalls ist der Erwerbsvorgang noch nicht verwirklicht. Hängt die Wirksamkeit 
des Rechtsgeschäfts von einer Genehmigung ab, ist der Erwerbsvorgang erst im Zeitpunkt des Ein-
tritts der Genehmigung erfüllt. In diesem Fall beginnt die Frist für die Anzeige nach § 19 Abs. 3 GrEStG 
erst mit Kenntnis von dem Vorliegen der Genehmigung. 
Die Anzeige des Notars für Zwecke des § 16 Abs. 5 GrEStG wirkt auch für den Steuerschuldner. Aus-
gehend vom Wortlaut und Zweck des § 16 Abs. 5 GrEStG reicht es aus, dass der Erwerbsvorgang in-
nerhalb der für den Notar nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG oder der für den Steuerschuldner nach § 19 
Abs. 3 Satz 1 GrEStG geltenden Anzeigefrist in allen Teilen vollständig angezeigt war, und zwar unab-
hängig davon, von wem und für wen die Anzeige erfolgt ist. 

Nach den vorstehenden Grundsätzen reicht es daher aus, wenn der Notar eine Anzeige erstattet, die 
zwar nach der für den Notar laufenden Frist verspätet ist, die dem zuständigen Finanzamt aber inner-
halb der für den Steuerschuldner geltenden Frist zugeht. In einem solchen Fall wird der Zweck des § 
16 Abs. 5 GrEStG gewahrt, nämlich auf Grundlage einer entsprechenden Anzeige dem Finanzamt die 
ordnungsgemäße Prüfung des Steuerfalls zu ermöglichen. Dies gilt auch dann, wenn die Verwirkli-
chung des Erwerbstatbestands des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG von der Genehmigung einer Vertragspar-
tei abhängt und diese für die Berechnung der in § 19 GrEStG benannten Fristen für die Anzeigepflicht 
eines Beteiligten maßgebend ist. Es ginge in diesem Fall über den Normzweck des § 16 Abs. 5 
GrEStG hinaus, den Verlust der Rechte aus § 16 Abs. 1 und 2 GrEStG an die fehlende Erstattung ei-
ner Anzeige des Notars zu einem Zeitpunkt zu knüpfen, in dem der Erwerbsvorgang des Anteilskaufs 
mangels der erforderlichen Genehmigung einer der Vertragsparteien noch nicht verwirklicht worden ist 
und deshalb die Anzeigepflicht des Steuerschuldners noch nicht zu laufen begonnen hat. 

2. Hundesteuerpflicht für Trainings- und Therapiehunde? 
Auch Hunde, die der Halter bei seiner beruflichen Tätigkeit als Hundetrainer und Hundephysio-
therapeut einsetzt, unterliegen der Hundesteuer. 
Hintergrund 

Das klagende Ehepaar wurde von der beklagten Stadt zur Hundesteuer für 3 in seinem Haushalt le-
bende Hunde herangezogen. Dagegen wandten sie sich mit Widerspruch und machten geltend: 2 der 
Hunde würden von der Klägerin zu bei ihrer selbstständigen Tätigkeit als Hundetrainerin und Hunde-
physiotherapeutin eingesetzt. Die Hunde stellten notwendige Betriebsmittel dar, die nicht der Hunde-
steuer unterfielen. Lediglich der dritte Hund, der aus Altersgründen nicht mehr in eine berufliche Tätig-
keit einbezogen werde, sei steuerpflichtig. 

Entscheidung 

Das VG hat die Klage wurde abgewiesen. Bei der Hundesteuer handele es sich um eine Aufwands-
teuer, die nur eine über die Befriedigung der allgemeinen Lebensführung hinausgehende wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit erfasse. Das Halten von Hunden, die allein beruflichen oder gewerblichen Zwe-
cken dienten (wie z. B. Diensthunde, verpflichtende Jagd- und Wachhunde, Artistenhunde, Hütehunde, 
Hundezucht und -handel), dokumentiere keine besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Hal-
ters. Von einer erwerbswirtschaftlichen Ausrichtung sei jedoch nur dann auszugehen, wenn die Berufs-
/Gewerbeausübung ohne die Hundehaltung nicht möglich sei oder ohne die Hundehaltung erheblich 
erschweren würde. 

Solche Umstände seien von der Klägerin nicht aufgezeigt worden und auch nicht ersichtlich. Sie habe 
nicht dargestellt, dass ihre Hunde als "Anleithunde" oder "Vorführhunde" für den Trainings- und Thera-
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piebetrieb notwendig seien. Dieser könne auch allein mit den Hunden der Kunden durchgeführt wer-
den, vielfach dürfte die Beteiligung eines weiteren Hundes sogar eher hinderlich sein. 
Das Anbieten von online-Schulungen, in denen die Klägerin für ihre Kunden einen artgerechten Um-
gang mit Hunden an ihren eigenen Tieren demonstriere, beruhe auf einer privaten Entscheidung für 
ein Einzelsegment der Berufsausübung, die eine Betriebsnotwendigkeit nicht begründe. Die Haltung 
aller 3 Hunde im privaten Lebensbereich der Eheleute zeige vielmehr, dass ihre Hundehaltung in ers-
ter Linie aus privaten Interessen erfolge. 


